
§ 1 bisher: neu: Veränderung:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 / 2019 wird 2019 2019

 1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

 1.1. der ordentlichen Erträge auf 56.734.500 € 52.581.710 € -4.152.790 €
 1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf 56.227.550 € 53.534.480 € -2.693.070 €

ordentliches Ergebnis 506.950 € -952.770 € -1.459.720 €

 1.3. der außerordentlichen Erträge auf 0 € 120.000 € 120.000 €
 1.4. der außerordentlichen Aufwendungen 0 € 0 € 0 €

außerordentliches Ergebnis 0 € 120.000 € 120.000 €

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

 2.1. der Einzahlungen auf 69.352.100 € 61.791.910 € -7.560.190 €
 2.2. der Auszahlungen auf 73.757.450 € 67.536.980 € -6.220.470 €

Saldo -4.405.350 € -5.745.070 € -1.339.720 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

 2.1.1. auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 54.499.100 € 50.466.310 € -4.032.790 €
 2.2.1. auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 55.657.550 € 52.964.480 € -2.693.070 €

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.158.450 € -2.498.170 € -1.339.720 €

 2.1.2. auf Einzahlungen für Investitionen 3.651.100 € 1.632.900 € -2.018.200 €
 2.2.2. auf Auszahlungen für Investitionen 14.853.000 € 11.325.600 € -3.527.400 €

Saldo aus Investitionstätigkeit -11.201.900 € -9.692.700 € 1.509.200 €

 2.1.3. auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 11.201.900 € 9.692.700 € -1.509.200 €
 2.2.3. auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 3.246.900 € 3.246.900 € 0 €

davon Umschuldungen 0 € 0 € 0 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 7.955.000 € 6.445.800 € -1.509.200 €

§ 2

11.201.900 € 9.692.700 € -1.509.200 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf : 1.925.000 € 375.000 € -1.550.000 €

§ 4

12.850.000 € 12.850.000 € 0 €
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2. Nachtrag

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt 
Nordenham in seiner Sitzung am 19.12.2019 folgende Nachtrags-Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 
2018 / 2019 beschlossen:

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditaufnahme) wird festgesetzt auf:

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr zur 
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, 
wird festgesetzt auf :
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2. Nachtrag
§ 5

 1. Grundsteuer
a) Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftlich genutzte Betriebe) 420 v.H. 420 v.H.
b) Grundsteuer B (für bebaute und unbebaute Grundstücke) 450 v.H. 450 v.H.

 2. Gewerbesteuer 420 v.H. 420 v.H.

§ 6

Nordenham, 07.01.2020

Stadt Nordenham

Seyfarth
Bürgermeister

Nachrichtlich:

Die Stadt erhebt:

Hundesteuer:

Als Steuersätze gemäß § 3 der Hundesteuersatzung werden erhoben für den

1. Hund 60 €
2. Hund 84 €
jeden weiteren Hund 108 €

(1) Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG unerheblich, wenn sie im Einzelfall den 
Betrag von € 10.000 nicht übersteigen.

(2) Gemäß § 12 Abs. 1 NKomVG wird die Wertgrenze, oberhalb derer für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung 
ein Wirtschaftlichkeitsvergleich durchzuführen ist, wie folgt festgelegt:                                                                                     -  
beim Erwerb von beweglichem Sachvermögen und                                                                                         - 100.000,00 € -  
bei Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                             - 250.000,00 €

(3) Die Erheblichkeitswertgrenze im Sinne des § 112 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG wird vom Stadtrat der Stadt Nordenham mit 5% 
vom gesamten Haushaltsvolumen (Summe der Aufwendungen im Ergebnishaushalt) festgelegt.

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:


